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Auftrag zur Lieferung elektrischer Energie mit einem dynamischen Tarif und mit Einbeziehung

der Netznutzung und des Messstellenbetriebs durch die Stadtwerke Niurtingen GmbH

1. Kunde
O Verbraucheri.S.v. 8 13 BGB

Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist jede natirliche Person, die ein Rechtsgeschéft zu Zwecken abschlief3t, die Uberwiegend weder ihrer ge-
werblichen noch ihrer selbststandigen beruflichen Tétigkeit zugerechnet werden kdnnen.

[0 Kein Verbraucheri. S. v. § 13 BGB

[ Herr [ Frau Titel: (jeweils freiwillige Angaben)

Name, Vorname / Geburtsdatum (letzteres freiwillige Angabe) StraBe / Hausnummer

PLZ / Ort Telefon tagsiiber bzw. geschéftlich / Telefon mobil
Fax / E-Mail

gegebenenfalls Handelsregisternummer / Steuernummer

Der Lieferant kann dem Kunden tber die angegebene E-Mail-Adresse rechtserhebliche Erklarungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Ande-
rung oder Beendigung dieses Vertragsverhaltnisses (z. B. Mitteilungen Uber den Vertrags- oder Lieferbeginn etc.) zusenden. Fur eine dariiber
hinausgehende Verwendung der E-Mail-Adresse gilt Ziffer 12. Anderungen der vorgenannten Kontaktdaten des Kunden sind dem Lieferanten

unverziglich in Textform mitzuteilen.

Entnahmestelle

StraRe / Hausnummer (Nur auszufillen, wenn die Entnahmestelle von lhrer Kundenanschrift abweicht)

PLZ / Ort (Nur auszufiillen, wenn die Entnahmestelle von Ihrer Kundenanschrift abweicht)

Identifikationsnummer der Marktlokation (sofern bekannt, z. B. aus Ihrer letzten Energieabrechnung)

Zahlernummer

Rechnungsanschrift (Nur auszufillen, wenn von Kundenanschrift abweicht)

Name, Vorname

gegebenenfalls Firma

StralRe / Hausnummer

PLZ /Ort
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2. Bisheriger Energiebezug Sil:\lal_‘?r“t'g:\:‘]egrle(ﬁ %

Um lhren Auftrag schnellstméglich ausfiihren zu kénnen, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ um GmbH
Zusendung einer Kopie lhrer letzten Energierechnung. (Achtung: Unterlagen kdnnen nicht zurtickgeschickt wer- j -
den.)

[ Einzug

Zahlerstand am Tag der Ubernahme / Datum der Ubernahme

[ Lieferantenwechsel

Name des bisherigen Lieferanten Kundennummer beim bisherigen Lieferanten

Vorjahresverbrauch in kwWh

[ Tarifwechsel

Vorjahresverbrauch HT in kwWh Vorjahresverbrauch NT in kWh
HT-Zé&hlerstand NT-Zé&hlerstand
3. Preise

Das vom Kunden fur die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt ergibt sich aus dem beigefiigten Preisblatt.

4. Umfang der Lieferung

Die Regelungen der Netznutzung, des Netzanschlusses und der Anschlussnutzung fiir die Entnahmestelle des Kunden sind Gegenstand des
Vertrags und obliegen dem Lieferanten. Die Abrechnung der Kosten fiir den Messstellenbetrieb gegentiber dem Kunden obliegt ebenfalls
dem Lieferanten. Der Lieferant schliel3t die hierfur erforderlichen Vertrdge mit dem Netzbetreiber und dem Messstellenbetreiber.

5. Lieferbeginn / Wertersatz bei Widerruf durch Verbraucher
Gewdulnschter Lieferbeginn:

[] Nachstmaglicher Zeitpunkt [J zum (Datum)

Fir den tatséachlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB.
Gilt nur fur Verbraucheri. S.v. § 13 BGB:

Fur den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) aufgenommen werden soll,
erklare ich im Hinblick auf mein Widerrufsrecht nach MaRgabe von Ziffer 13 zusétzlich (falls gewlinscht, bitte ankreuzen):

O Ich verlange ausdricklich, dass die Energielieferung — soweit moglich — auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Wider-
rufsfrist liegt. Fir den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht austibe, schulde ich dem Lieferanten fir die bis zum Widerruf gelieferte Energie
geman § 357a Abs. 2 BGB angemessenen Wertersatz.

6. Einbau intelligentes Messsystem / Kiindigung bei nicht erfolgter Inbetriebnahme

Damit der Verbrauch des Kunden dem jeweiligen Zeitintervall zugeordnet werden kann, ist ein intelligentes Messsystem erforderlich.
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7. Laufzeit / Kiindigung
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Laufzeit flr Verbraucheri. S.v. 8§ 13 BGB:

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des laufenden Kalenderjahres, bei einem Vertragsschluss nach dem 31.10. bis
zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres. Er verlangert sich nach Ablauf der Erstlaufzeit auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit
einer Frist von einem Monat gekiindigt werden, erstmals zum Ablauf der Erstlaufzeit. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere gesetz-
liche oder vertragliche Kiindigungsrechte bleiben unberihrt.

Laufzeit fiir Kunden, die keine Verbraucheri. S. v. 8§ 13 BGB sind:

Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit. Der Vertrag kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines Kalen-
dermonats gekiundigt werden. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere gesetzliche oder vertragliche Kiindigungsrechte bleiben unbe-
rahrt.

Der Vertrag hat eine Erstlaufzeit bis zum Ablauf des 31.12. des laufenden Kalenderjahres, bei einem Vertragsschluss nach dem 31.10. bis
zum 31.12. des folgenden Kalenderjahres. Die Laufzeit des Vertrags verlangert sich jeweils um ein Jahr, sofern der Vertrag nicht von einer
Partei mit einer Frist von zwei Monaten vor Ablauf gekundigt wird. Die Kiindigung bedarf der Textform. Besondere gesetzliche oder vertragli-
che Kindigungsrechte bleiben unberuhrt.

8. Online-Portal

Der Lieferant stellt dem Kunden auf der Internetseite https://tarifkundenportal.sw-nuertingen.de/ ein Online-Portal zur Verfligung. Zusatzlich
zur Ubermittlung an die in Ziffer 1 angegebene E-Mail-Adresse kann der Lieferant dem Kunden iiber das Online-Portal rechtserhebliche
Erklarungen zur Begriindung, Durchfiihrung, Anderung oder Beendigung dieses Vertragsverhéltnisses (z. B. Mitteilungen tiber den Vertrags-
oder Lieferbeginn, die Bereitstellung der Verbrauchsabrechnung bzw. der Abrechnungsinformation etc.) Gbermitteln. Verfiigt der Kunde tber
ein intelligentes Messsystem nach § 2 Nr. 7 MsbG, kann er Uber das Online-Portal auBerdem auf seine Verbrauchsdaten zugreifen.

Der Kunde kann uber das Online-Portal zudem den Arbeitspreis Energie nach Ziffer 4.1 des beigefugten Preisblatts fiir jede Stunde der
24 Stunden des nachsten Tages einsehen. An Freitagen oder an Werktagen vor einem Feiertag kann der Kunde tber das Online-Portal den
Arbeitspreis Energie fur jede Stunde der folgenden Tage bis Montag oder den ersten Werktag (ohne Sonnabend) nach dem Feiertag einsehen.

9. Geltung der Allgemeinen Geschéaftsbedingungen

Erganzend finden die beigefligten Allgemeine Geschéftsbedingungen der Stadtwerke Nurtingen GmbH fir die Lieferung von elektrischer
Energie mit einem dynamischen Tarif* (AGB) Anwendung.

10. Vollmacht

Der Kunde bevollméchtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklarungen, die im
Zusammenhang mit dem Wechsel des Lieferanten erforderlich werden, etwa einer Kiindigung des bisherigen Liefervertrags. Zudem bevoll-
méchtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Kiindigung etwaiger bestehender und zum Abschluss neuer Vertrage Uber die Durchfiihrung
des Messstellenbetriebs. Der Kunde bevollméchtigt den Lieferanten ferner zur Abfrage seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten)
beim jeweils zustandigen Messstellenbetreiber.

11. SEPA-Basislastschriftmandat

Der nachstehend genannte Kontoinhaber erméchtigt die Stadtwerke Nuirtingen GmbH (Glaubiger-ldentifikationshummer:
DE11Z7100000281265 Zahlungen aus diesem Vertragsverhaltnis von dem unten angegebenen Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weist der nachstehend genannte Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von der Stadtwerke Nirtingen GmbH auf das angegebene
Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.

Hinweis: Der Kontoinhaber kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandatsreferenznummer fiir dieses SEPA-Mandat wird dem Kontoinhaber gesondert mitgeteilt.

Name, Vorname des Kontoinhabers

Strale / Hausnummer PLZ /Ort

Kreditinstitut (Name) IBAN
X

Ort, Datum und Unterschrift des Kontoinhabers (gegebenenfalls Vertretungsberechtigte/r)
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12. Werbung und Einwilligung

Unternehmer konnen Kunden unter den Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG Werbung flr eigene dhnliche Waren oder Dienstleistungen
per E-Mail zusenden. Der Kunde kann der Verwendung seiner in Ziffer 1 angegebenen E-Mail-Adresse zu Werbezwecken jederzeit wider-
sprechen, ohne dass ihm hierfiir andere als die Ubermittlungskosten nach den Basistarifen (regulére Porto- oder Telekommunikationskosten)
entstehen. Der Widerspruch ist zu richten an: Stadtwerke Nirtingen GmbH, PorschestraRe 5-9, 72622 Nurtingen, Vertrieb@sw-nuertingen.de

Falls gewilinscht, bitte ankreuzen:

O Telefonwerbung (Einwilligung nur bei Verbraucherni. S. v. § 13 BGB erforderlich)

Ich erklare mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum Zwecke der Werbung fir eigene Produkte und/oder Dienstleistun-
gen (Angebote zu Strom- bzw. Gasliefervertragen, Fernwédrme sowie Informationen tber Sonderangebote und Rabattaktionen
hierzu) telefonisch kontaktiert und hierzu die von mir im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Daten z. B. Name, Anschrift, Tel.-
Nr., Beginn und Ende der Belieferung sowie Daten zum Energieverbrauch verarbeitet.

O E-Mail-Werbung

Ich erklére mich einverstanden, dass mich der Lieferant zum Zwecke der Werbung fiir eigene Produkte und/oder Dienst-leistun-
gen (z. B. Gas, Messstellenbetrieb, Wasser, Fernwérme oder Telekommunikation) per E-Mail kontaktiert und hierzu die von mir
im Rahmen dieses Vertrags erhobenen Daten (z. B. Name, E-Mail-Adresse, Beginn und Ende der Belieferung sowie Daten zum
Energieverbrauch verarbeitet.

Die Einwilligung/en zur Werbung per E-Mail und bei Verbrauchern gegebenenfalls per Telefonanruf gelten bis zum Ende des auf die
Vertragsbeendigung folgenden Kalenderjahres, sofern ich sie nicht vorher widerrufe. Ein Widerruf dieser Einwilli-gung/en ist (ein-
zeln oder gemeinsam) jederzeit moglich. Er erfolgt fir die Zukunft und bertihrt damit nicht die Rechtmafig-keit der bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung zur Werbung per Telefonanruf bzw. per E-Mail. Der Widerruf ist zu richten an Stadtwerke Nurtingen GmbH,
PorschestralRe 5-9, 72622 Nurtingen, Vertrieb@sw-nuertingen.de.

Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Lieferanten sowie zu diesbeziiglichen Widerspruchs-
rechten des Kunden kénnen der , Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten“ in der Anlage entnommen werden.

13.  Widerrufsbelehrung fiir Verbraucher
Verbraucher i. S. v. 8 13 BGB haben das folgende Widerrufsrecht:

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grinden diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist betrégt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuiiben, miissen Sie die Stadtwerke Nurtingen GmbH, PorschestraBe 5-9, 72622 Nirtingen, Vertrieb@sw-nuertin-
gen.de, 07022 4060 mittels einer eindeutigen Erklarung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) Giber Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kénnen dafir das beigefligte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung tber die Ausibung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir lhnen alle Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben, einschlieRlich der Lieferkosten (mit
Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, glinstigste
Standardlieferung gewahlt haben), unverzuglich und spatestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die Mitteilung
Uber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fir diese Rickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit lhnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Ruickzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom wéahrend der
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausiibung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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14.  Auftragserteilung
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Ich erteile dem Lieferanten den Auftrag, meinen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an die genannte Entnahmestelle zu liefern. Die
Belieferung erfolgt auRerhalb der Grundversorgung. Der Vertrag kommt mit der Bestétigung des Lieferanten zustande, die spatestens 14 Tage

nach Absendung des Auftrags zu erfolgen hat.

X

Ort / Datum Unterschrift Kunde

Hinweis flir Verbraucher i. S. v. § 13 BGB: Bitte verwenden Sie das folgende Formular nur, wenn Sie als Verbraucher den Vertrag

widerrufen mdéchten:

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fullen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zuriick.)

- An die Stadtwerke Nirtingen GmbH, Porschestralle 5-9, 72622 Nirtingen, Vertrieb@sw-nuertingen.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag uber den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der

folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
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Anlage Preisblatt NUrtingen e
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1. Ubersicht iiber die Zusammensetzung des Entgelts (Stand: 01.12.2025)

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den in der nachfolgenden Ubersicht dargestellten Preisbestandteilen zusammen,
die unter den Ziffern 4.1 bis 4.4 und 4.6 bis 4.8 erlautert werden. Falls bei Vertragsschluss die fiir den Lieferzeitraum mafRgebliche Hohe
der Preisbestandteile nach den Ziffern 1.3 bis 1.10 noch nicht bekannt ist, werden diese in der bei Vertragsschluss geltenden Hohe
angegeben. Vom Kunden geschuldet werden sie in der jeweils zum Lieferzeitpunkt geltenden Hohe.

1.1. Vertrieblicher Grundpreis und Arbeitspreis Energie

Vertrieblicher Grundpreis 5,00 €/Monat
Arbeitspreis Energie nach MaRgabe von Ziffer 4.1
1.2. Vertriebskostenaufschlag 3,360 ct/kWh

1.3. Netzentgelte

Grundpreis Netz 5,42 €/Monat | Arbeitspreis Netz 9,570 ct/kwWh

1.4. Entgelt fir Messstellenbetrieb

Bei intelligenten Messsystemen (iMS) an Messstellen mit einem Jahresenergieverbrauch von:

Uber 50.000 bis einschlie3lich 100.000 kWh 117,65 €/Jahr
tiber 20.000 bis einschlief3lich 50.000 kWh 92,44 €/Jahr
tiber 10.000 bis einschlief3lich 20.000 kwWh 42,02 €/Jahr
Uber 6.000 bis einschlief3lich 10.000 kWh 33,61 €/Jahr
bis einschlieRlich 6.000 kWh 25,21 €/Jahr
1.5. Konzessionsabgabe 1,590 ct/kWh
1.6. KWKG-Umlage 0,446 ct/kWh

Der Aufschlag fur besondere Netznutzung enthélt derzeit nach der Fest-
legung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A) den Aufschlag fur besondere ein-
speiseseitige Netznutzung und die § 19 StromNEV-Umlage. Die Kosten,
die mit der Wasserstoffumlage ausgeglichen werden sollen, werden der-
zeit in die § 19 StromNEV-Umlage eingerechnet.

1.7. Aufschlag fur besondere Netznutzung

1,559 ct/kWh

1.8. Offshore-Netzumlage 0,941 ct/kWh

1.9. Stromsteuer 2,050 ct/kWh

1.10. Umsatzsteuer

Bei den vorstehenden Preisbestandteilen handelt es sich um zurzeit 19 %
Nettopreise, die vom Kunden zuzlglich der Umsatzsteuer in
jeweils geltender Hohe zu zahlen sind.

2. Informatorischer Gesamtarbeits- und informatorischer Gesamtgrundpreis (Stand: 01.08.2025)

Die Angabe des Gesamtarbeits- und Gesamtgrundpreises erfolgt rein informatorisch und unter Annahme der derzeitigen Hohe der unter
Ziffer 1. aufgefiihrten Preisbestandteile sowie unter Annahme eines beispielhaften Arbeitspreises Energie nach MaRRgabe von Ziffer 4.1
vom 28.07.2025 fur das Zeitintervall 08:00 Uhr bis 09:00 Uhr i. H. v. 11,84 ct/kWh. Es handelt sich nicht um eine verbindliche Angabe.
Die Bruttopreise beinhalten die Umsatzsteuer (zurzeit 19 %).
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2.1. Informatorischer Gesamtarbeitspreis
Verbrauchsabhangiger  Arbeits- | 31,061 ct/kWh (netto) Verbrauchsabhéngiger 34,922 ct/kWh (brutto)
preis Arbeitspreis
2.2. Informatorischer Gesamtgrundpreis
Gesamtgrundpreis Gesamtgrundpreis
in €/Jahr (netto) in €/Jahr (brutto)

Bei iIMS an Messstellen mit einem Jahresenergieverbrauch von tiber 50.000 bis einschlief3lich 100.000 kWh

242,69 ‘ 288,80

Bei iIMS an Messstellen mit einem Jahresenergieverbrauch von tiber 20.000 bis einschlief3lich 50.000 kWh

217,48 ‘ 258,80

Bei iIMS an Messstellen mit einem Jahresenergieverbrauch von tber 10.000 bis einschlief3lich 20.000 kwWh

167,06 198,80

Bei iIMS an Messstellen mit einem Jahresenergieverbrauch von tuber 6.000 bis einschlieRlich 10.000 kWh

158,65 188,79

Bei iIMS an Messstellen mit einem Jahresenergieverbrauch bis einschlief3lich 6.000 kWh

150,25 178,80

3.

Zusatzkosten fiir die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem iMS auf Verlangen des Kunden

Einmalige Kosten fur den Fall der vorzeitigen Ausstattung von
Messstellen mit einem iMS auf Verlangen des Kunden (§ 34
Abs. 2 Nr. 1 MsbG) nach Ziffer 4.5. Der Bruttopreis beinhaltet
die Umsatzsteuer (zurzeit 19 %).

84,03 € (netto) 100,00 € (brutto)

. Strom

Entgelt

Der Kunde zahlt fur den tatsachlichen Lieferumfang den Arbeitspreis Energie. Der Arbeitspreis Energie bildet sich fir jede Stunde
neu und ist der nachfolgend beschriebene Spotmarktpreis fir Lieferungen in dieser Stunde. Ist der mal’gebende Spotmarktpreis fir
Stromlieferungen in der jeweiligen Stunde negativ, erhélt der Kunde den negativen Spotmarktpreis vergitet.

Der Spotmarktpreis ist der von der EPEX SPOT SE aus den Preisen der Day-Ahead-Auktionen am letzten Borsentag vor dem Tag
der Lieferung ermittelte Tagesreferenzpreis fir Stromlieferungen in der jeweiligen Stunde, umgerechnet in ct/kWh. Der Tagesrefe-
renzpreis fur Stromlieferungen in der jeweiligen Stunde wird grundsétzlich von der European Network of Transmission System Ope-
rators for Electricity (ENTSO-E) derzeit unter Transparency Platform (entsoe.eu) unter der Bezeichnung ,Bidding Zones > DE_LU >
€ Market > Energy Prices > SEQUENCE 1 — DAY-AHEAD" verdffentlicht. Im Fall einer Entkopplung der Orderbiicher der EPEX SPOT
SE ist der Spotmarktpreis fur die Dauer der Entkopplung auf der Internetseite der EPEX SPOT SE derzeit unter Marktergebnisse
EPEX SPOT einzusehen.

Voraussichtlich ab Ende September 2025 werden die Day-Ahead-Auktionen von Stunden- auf Viertelstundenprodukte umgestellt,
sodass sich der in den Day-Ahead-Auktionen ermittelte Preis ab dem 01.10.2025 fiir jede Viertelstunde &ndert. Ab der Umstellung
der Day-Ahead-Auktionen auf Viertelstundenprodukte gilt Folgendes:

Der Kunde zahlt fur den tatsachlichen Lieferumfang den Arbeitspreis Energie. Der Arbeitspreis Energie bildet sich fiir jede Viertel-
stunde neu und ist der nachfolgend beschriebene Spotmarktpreis fir Lieferungen in dieser Viertelstunde. Ist der maRgebende Spot-
marktpreis fir Stromlieferungen in der jeweiligen Viertelstunde negativ, erhalt der Kunde den negativen Spotmarktpreis vergiitet.

Der Spotmarktpreis ist der von der EPEX SPOT SE aus den Preisen der Day-Ahead-Auktionen am letzten Bérsentag vor dem Tag
der Lieferung ermittelte Tagesreferenzpreis fir Stromlieferungen in der jeweiligen Viertelstunde, umgerechnet in ct/kWh. Der Tages-
referenzpreis fur Stromlieferungen in der jeweiligen Viertelstunde wird grundsatzlich von der European Network of Transmission Sys-
tem Operators for Electricity (ENTSO-E) derzeit unter Transparency Platform (entsoe.eu) unter der Bezeichnung ,Bidding Zones >
DE_LU > € Market > Energy Prices > SEQUENCE 2 — DAY-AHEAD* veroffentlicht. Im Fall einer Entkopplung der Orderbiicher der
EPEX SPOT SE ist der Spotmarktpreis fur die Dauer der Entkopplung auf der Internetseite der EPEX SPOT SE derzeit unter Markt-
ergebnisse | EPEX SPOT einzusehen.
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Unter Transparency Platform (entsoe.eu) werden die Spotmarktpreise in €/ MWh veréffentlicht. Zur Um- Stadtwerke %

rechnung in ct/kWh, ist der verdffentlichte Spotmarktpreis durch 10 zu teilen. Der in ct/kWh Nurtlngen
umgerechnete Spotmarktpreis wird vom Lieferanten in dessen Tarifkundenportal: https:// \Gﬂ
tarifkundenportal.sw-nuert-ingen.de/ veroffentlicht. Im Fall einer Entkopplung der Orderbiicher der

EPEX SPOT SE wird der Lieferant den Kunden Uber die gleiche Internetseite (ber die von der

Entkopplung betroffenen Zeitintervalle informieren.

4.2. Zusatzlich zahlt der Kunde den in Ziffer 1.1 fir die jeweilige Marktlokation angegebenen vertrieblichen Grundpreis sowie den
Vertriebskostenaufschlag nach Ziffer 1.2. Der Vertriebskostenaufschlag wird bei einem negativen Arbeitspreis Energie nach Ziffer 4.1
mit der Vergutung fiir den Kunden verrechnet.

Hierin enthalten sind die Kosten fir den Vertrieb, insbesondere operative Vertriebskosten wie Personal- und Strukturierungskosten,
Kosten fiir den Marktzugang, die Marge sowie ein Risikoaufschlag.

4.3. Zusatzlich zahlt der Kunde fiir den tatsachlichen Lieferumfang die Preisbestandteile nach den Absatzen a) bis g) in der bei Belieferung
jeweils geltenden Hohe. Die fir das folgende Kalenderjahr geltende Héhe der Preisbestandteile nach den Absatzen d) bis f) wird bis
zum 25.10. eines Kalenderjahres von den Ubertragungsnetzbetreibern im Internet veroffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de).

Im Einzelnen:
a. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber fir die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzufiihrenden Netzentgelte.

Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zustéandigen Regulie-
rungsbehdrde nach MafRgabe des § 21a EnWG i. V. m. der ARegV, der StromNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG
festgelegten und jeweils zum 01.01. eines Kalenderjahres gemaf § 4 ARegV angepassten Erldsobergrenze. Der Netzbetreiber
verdffentlicht die jeweils geltende Hohe der Netzentgelte auf seiner Internetseite.

aa) Anderungen der Netzentgelte werden gegeniiber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegeniiber dem
Lieferanten wirksam werden.

bb) Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen Spannungsebene als in Niederspannung, oder gilt fir den Kunden ein
individuelles Netzentgelt nach 8 19 Abs. 2 StromNEYV oder ein singulares Netzentgelt nach 8 19 Abs. 3 StromNEV bzw.
andert sich dieses mit Wirkung fir den Zeitraum der Belieferung nach diesem Vertrag und stellt der Netzbetreiber dem
Lieferanten deshalb abweichende Netzentgelte in Rechnung, so gilt diese Anderung auch fiir die Abrechnung des Lie-
feranten gegenliber dem Kunden. Dies kann dazu fuhren, dass Entgelte fir vorangegangene Zeitraume — gegebenen-
falls nach Beendigung des Vertrags oder der Belieferung der jeweiligen Marktlokation durch den Lieferanten — nachge-
fordert oder zuriickgezahlt werden miissen. Der Kunde wird tiber Anderungen wahrend der Vertragslaufzeit spatestens
mit der ndchsten Rechnung informiert.

cc) Fur den Fall, dass gegen die fur die Entgelte maf3gebliche, von der Regulierungsbehérde festgesetzte Erldsobergrenze
Rechtsmittel eingelegt werden oder anhangig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien
dieses Vertrags das vom Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. bestandskréftig festgesetzten Erldsobergrenze
gebildete und rickwirkend angewendete Netzentgelt ebenso ruckwirkend maRgeblich. Dies kann dazu fuhren, dass
Entgelte fir vorangegangene Zeitraume — gegebenenfalls nach Beendigung des Vertrags oder der Belieferung der je-
weiligen Marktlokation durch den Lieferanten — nachgefordert oder zuriickgezahlt werden missen.

dd) Ziffer 4.3 a) lit. cc) gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Festlegung der Erldsobergrenze des dem Netz des
Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreibers, sofern jene eine riickwirkende Anderung der Entgelte des vorgelagerten
Netzbetreibers zur Folge haben.

ee) Ruck- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 4.3 a) lit. bb) bis dd) werden jeweils mit dem fir den jeweili-
gen Zeitraum maf3geblichen Basiszinssatz gemaRl § 247 BGB verzinst; dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ
ist.

ff) Bei mehreren Enthahmestellen bemisst sich der fiir den Leistungspreis mafRgebliche Leistungsmaximalwert nach der
zeitgleich summierten elektrischen Energie, welche der Kunde an den Marktlokationen der jeweiligen Entnahmestelle
abnimmt, soweit und solange eine solche Summierung bei der Netznutzungsabrechnung im Verhéltnis zwischen Netz-
betreiber und Lieferant erfolgt. Erfolgt eine solche Summierung durch den Netzbetreiber nicht oder nicht mehr, wird der
fur den Leistungspreis maf3gebliche Leistungsmaximalwert so ermittelt, wie er bei der Netznutzungsabrechnung durch
den Netzbetreiber ermittelt wird (also getrennt nach Entnahmestellen bzw. Marktlokationen).

b. Das vom Lieferanten an den Messstellenbetreiber abzufiihrende Messstellenbetriebsentgelt.

aa) Der Kunde schuldet dem Messstellenbetreiber nach den Vorgaben des MsbG grundsatzlich das Messstellenbetriebsent-
gelt, es sei denn, der Lieferant ist aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehdrdlichen Regelung
anstelle des Kunden verpflichtet, das Entgelt fir den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen fir belieferte
Marktlokationen des Kunden an den grundzustandigen Messstellenbetreiber abzufiihren. In diesem Fall zahlt der Kunde
dieses Entgelt in der jeweils vom grundzusténdigen Messstellenbetreiber auf seiner Internetseite veréffentlichten Hohe.
Die Hohe des Messstellenbetriebsentgelts richtet sich nach der an der Entnahmestelle des Kunden installierten Messein-
richtung. Ist ein intelligentes Messsystem i. S.v. 8 2 Nr. 7 MsbG installiert, richtet sich die Hohe des Messstellenbe-
triebsentgelt zudem nach dem Jahresenergieverbrauch an dem Z&hlpunkt der Messstelle. Zur Bemessung des Jahres-
energieverbrauchs an einem Z&hlpunkt ist der Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte
mafRgeblich; solange noch keine drei Jahreswerte vorliegen, erfolgt eine Zuordnung entsprechend der Jahresverbrauch-
sprognose des Netzbetreibers (8 30 Abs. 4 MsbhG).

Der Lieferant wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt und den Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrags vom
Lieferanten an den Kunden weiterberechnet wird, informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umsténde be-
kannt sind. Der Lieferant ist berechtigt, mit grundzustandigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen zur Abrechnung der
Entgelte fir den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach
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der grundzustandige Messstellenbetreiber gegeniiber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Stadtwerke %

Lieferant sicherstellt, dass eine zusétzliche Inanspruchnahme des Kunden fur diese Entgelte N Urtlngen
durch den grundzustandigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist. \Gﬂ

Der Lieferant berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen von monatlichen Abschlagen bzw. tagesscharf.

bb) Hat der Kunde die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem intelligenten Messsystem nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG
vom Messstellenbetreiber verlangt und handelt es sich um eine Messstelle mit einem Jahresenergieverbrauch von bis zu
6.000 kWh, zahlt der Kunde zusatzlich das laufende Zusatzentgelt fiir die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem
intelligenten Messsystem nach 8§ 35 Abs. 1 Nr. 1 MshG.

Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der
vom Netzbetreiber abzufiihrenden Konzessionsabgabe.

Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis gegeniiber dem Netzbetreiber fur
die Einrdumung des Rechts zur Benutzung &ffentlicher Verkehrswege fir die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der
unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, erhoben. Die H6he der Konzessions-
abgabe richtet sich nach dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden Gemeinde bzw. dem betreffenden
Landkreis nach MaRRgabe von § 2 KAV vereinbarten Konzessionsabgabensatz.

Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12 EnFG

Mit der KWKG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzli-
chen Vorgaben zur Férderung der Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-Warme-Kopplungsanlagen sowie zur Férderung
des Ausbaus von Warme- und Kéaltenetzen entstehen.

Wenn der Kunde eine Privilegierung nach den Voraussetzungen des EnFG, z. B. 88§ 21 bis 23, 30 oder 37 EnFG in Anspruch
nimmt, wird er den Lieferanten unverzuglich tiber Art und Umfang der Privilegierung in Kenntnis setzen und auf Verlangen des
Lieferanten einen Nachweis Uber die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Privilegierung erbringen. Dies gilt entsprechend,
wenn der Kunde verpflichtet ist, die KWKG-Umlage direkt an den jeweiligen Ubertragungsnetzbetreiber abzufiihren (z. B. bei
einer Inanspruchnahme der Privilegierung fiir stromkostenintensive Unternehmen). Der Kunde wird den Lieferanten unverziig-
lich Uber diesbeziigliche Anderungen informieren. Dies gilt insbesondere fiir den Wegfall der Privilegierungsvoraussetzungen.

Der Lieferant berechnet dem Kunden die KWKG-Umlage in der Hohe, in der sie dem Lieferanten vom Netzbetreiber fur die
Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt werden. Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers, die z. B. aufgrund einer
unzuldssigen Inanspruchnahme der Begiinstigungen nach 88 21 bis 23 EnFG erfolgt sind, reicht der Lieferant an den Kunden
weiter. Etwaige Ruckerstattungen des Netzbetreibers, die z. B. auf einer nachtréaglichen Gewéahrung der Beglinstigungen nach
88 21 his 23 EnFG beruhen, erstattet der Lieferant dem Kunden. Dies gilt entsprechend bei Nachforderungen oder Begtinsti-
gungen nach § 37 EnFG, sofern der Kunde die KWKG-Umlage nicht nach § 12 Abs. 2 EnFG direkt an den Ubertragungsnetz-
betreiber zahlt.

Den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlenden Aufschlag fur besondere Netznutzung nach der Festlegung der
BNetzA (Az. BK8-24-001-A).

Der Aufschlag fur besondere Netznutzung enthélt die Kosten, die mit der § 19-StromNEV-Umlage ausgeglichen werden sollen,
sowie den Aufschlag fir besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A).

Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung ent-
stehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erldse zu erstatten, die diesen entgehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit
atypischem Verbrauchsverhalten oder besonders hohem Stromverbrauch nach § 19 Abs. 2 StromNEV reduzierte Netzentgelte
anbieten missen.

In die § 19-StromNEV-Umlage werden derzeit die Kosten, die mit der Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satze 9 — 11
EnWG ausgeglichen werden sollen, eingerechnet. Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Ubertra-
gungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Férderung der Wasserstofferzeugung durch Was-
serelektrolyse entstehen.

Mit dem Aufschlag fiir besondere einspeiseseitige Netznutzung werden die Kosten ausgeglichen, die den Ubertragungsnetz-
betreibern aus der Wélzung EE-bedingter Mehrkosten durch nachgelagerte Netzbetreiber entstehen.

Der Kunde tragt die einzelnen Umlagen bzw. Aufschléage, die derzeit gemeinsam als Aufschlag fur besondere Netznutzung
erhoben werden.

Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i. V. m. § 12 EnFG.

Die Offshore-Netzumlage gleicht Teile der Kosten aus, die den Ubertragungsnetzbetreibern durch Entschadigungszahlungen
nach MaRRgabe von § 17e EnWG an Betreiber von betriebsbereiten Offshore-Windenergieanlagen in Folge von Stérungen oder
Verzdgerungen der Netzanbindung dieser Anlagen entstehen sowie u. a. auch Offshore-Anbindungskosten nach § 17d Abs. 1
EnWG, den 88 17a und 17b EnWG sowie die Kosten nach § 12b Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EnWG und des Flachenentwicklungsplans
nach § 5 WindSeeG.

Wenn der Kunde eine Privilegierung nach den Voraussetzungen des 8 17f EnWG i. V. m. §8 12, 21 ff. EnFG in Anspruch nimmt,
wird er den Lieferanten unverzuglich uber Art und Umfang der Privilegierung in Kenntnis setzen und auf Verlangen des Liefe-
ranten einen Nachweis Uber die Berechtigung zur Inanspruchnahme der Privilegierung erbringen. Dies gilt entsprechend, wenn
der Kunde verpflichtet ist, die Offshore-Netzumlage direkt an den jeweiligen Ubertragungsnetzbetreiber abzufiihren (z. B. bei
einer Inanspruchnahme der Privilegierung fur stromkostenintensive Unternehmen). Der Kunde wird den Lieferanten unverziig-
lich Uiber diesbeziigliche Anderungen informieren. Dies gilt insbesondere fiir den Wegfall der Privilegierungsvoraussetzungen.

Der Lieferant berechnet dem Kunden die Offshore-Netzumlage in der HOhe, in der sie dem Lieferanten vom Netzbetreiber fur
die Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt wird. Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers gegen den Lieferanten,
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die aufgrund einer unzulassigen Inanspruchnahme der Beginstigungen nach Satz 3 entstanden Stadtwerke %

sind, reicht der Lieferant an den Kunden weiter. Etwaige Ruckzahlungen des Netzbetreibers an den N Urtlngen
Lieferanten, die auf einer nachtraglichen Gewahrung der Beglinstigungen nach Satz 3 beruhen, \Gﬂ
erstattet der Lieferant dem Kunden. Dies gilt entsprechend bei Nachforderungen oder Beguinstigun-

gen nach § 17f EnWG i. V. m. § 12, 8 37 EnFG, sofern der Kunde die Offshore-Netzumlage nicht nach § 17f EnWG i. V. m.

§ 12 Abs. 3 EnFG, direkt an den Ubertragungsnetzbetreiber zahlt.

g. Die Stromsteuer.

Der Kunde versichert dem Lieferanten, Letztverbraucher i. S. d. StromStG zu sein. Er schuldet dem Lieferanten dann grund-
satzlich den vollen Steuersatz.

Sofern der Kunde geltend macht, dass er zu einer stromsteuerbefreiten oder -ermaRligten Stromentnahme berechtigt ist, wird
er dies dem Lieferanten spéatestens drei Werktage vor Aufnahme der Belieferung bzw. — wenn der Lieferant den Kunden bereits
beliefert — vor Beginn der Befreiung oder ErmaRigung durch Vorlage einer Kopie des Erlaubnisscheins gemaf 88 4 Abs. 1
bzw. 9 Abs. 4 StromStG nachweisen. Der Kunde schuldet (bei Vorliegen der Voraussetzungen) ab Zugang des Nachweises
beim Lieferanten die Stromsteuer nicht mehr bzw. nur noch in der erméaRigten Hohe. Der Lieferant ist nicht verpflichtet, die
stromsteuerrechtliche Situation des Kunden zu prifen oder in Erfahrung zu bringen. Wird der Kunde Versorger i. S. d.
StromStG, gelten die vorstehenden Satze 4 bis 6 entsprechend.

Einen spéateren Wegfall der Befreiung, Begiinstigung oder Versorgerstellung teilt der Kunde unverzuglich mit. Ab dem Zeitpunkt
des Wegfalls erhoht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die Stromsteuer in der bei Belieferung jeweils geltenden
Hohe.

h. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusatzlichen, in Ziffern 4.3 c) bis g) und 4.6 nicht
genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhoht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehr-
kosten in der jeweils geltenden Hohe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach
Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine BuRgelder oder Ahnliches) be-
legt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten firr die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die
Weitergabe in der jeweils geltenden Hohe nach Satz 1 und 2 fuhrt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer
entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Hohe und Zeitpunkt
ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiter-
berechnung entgegensteht. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und Zweck der
gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet werden kénnen.
Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird Uiber eine solche Weiterbe-
rechnung spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.

4.4, Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer, Abgabe, Umlage oder sonstige hoheitlich auferlegte Belastung negativ,
reduziert sich das fir die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender Hohe.

4.5, Hat der Kunde die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem intelligenten Messsystem nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG vom
Messstellenbetreiber verlangt, zahlt er zusétzlich die einmaligen Kosten fur die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem intel-
ligenten Messsystem auf Verlangen des Kunden (vgl. 8 35 Abs. 1 Nr. 1 MsbG), soweit diese vom Messstellenbetreiber gegenuber
dem Lieferanten geltend gemachten werden. Der Kunde schuldet die einmaligen Kosten in der vom Messstellenbetreiber gegeniiber
dem Lieferanten geltend gemachten Hoéhe. Die bei Vertragsschluss geltende Hohe der einmaligen Kosten ergibt sich aus Ziffer 3.
Andert sich die Héhe der einmaligen Kosten, ist die vom Messstellenbetreiber unter Beriicksichtigung der gesetzlichen Regelungen
festgesetzte Hohe der einmaligen Kosten maRgeblich.

4.6. Zusatzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 4.1 bis 4.3 und 4.5 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Hohe an. Die
derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus Ziffer 1.10.

4.7. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines nach vorstehenden Ziffern zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage
mit.

4.8. Der Lieferant ist verpflichtet, den vertrieblichen Grundpreis nach Ziffer den vertrieblichen Grundpreis nach Ziffer 1.1 sowie den
Vertriebskostenaufschlag nach Ziffer 1.2 — nicht hingegen die gesondert in der jeweils geltenden Hohe an den Kunden weitergegebenen
Preisbestandteile nach den Ziffern 1.3 bis Ziffer 1.9 etwaige zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
nach Ziffer 4.3 h) sowie die gesondert in der jeweils geltenden Hohe an den Kunden weitergegebene Umsatzsteuer nach Ziffer 1.10 —
durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermes-sen gemafy § 315 BGB anzupassen (Erhdhungen oder Senkungen). Anlass
fir eine solche Anpassung ist ausschlieRlich eine Anderung der in Ziffer 4.2 genannten Kosten. Der Lieferant iiberwacht fortlaufend die
Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer solchen Anpassung ist auf die Veranderung der Kosten nach Ziffer 4.2 seit der jeweils
vorhergehenden Anpassung nach dieser Ziffer 4.8 bzw. — sofern noch keine Anpassung nach dieser Ziffer 4.8 erfolgt ist — seit der
erstma-ligen Kalkulation des vertrieblichen Grundpreises, sowie des Vertriebskostenaufschlages nach Ziffer 4.2 bis zum Zeit-punkt des
geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Anpassung beschrankt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Anpassung
gegenlaufig zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach biligem Ermessen bezieht sich auch auf die
jeweiligen Zeitpunkte einer Anpassung; diese sind so zu wahlen, dass Kostensen-kungen nicht nach fir den Kunden unglinstigeren
Mafstaben Rechnung getragen werden als Kostenerhdhungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam
werden wie Kostenerhthungen. Der Kunde hat gemall § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Auslbung des billigen Ermessens des
Lieferanten gerichtlich (iberpriifen zu lassen. An-derungen des vertrieblichen Grundpreises und des Vertriebskostenaufschlags nach
dieser Ziffer 4.8 sind nur zum Monatsersten mdglich. Anpassungen werden nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die
Anderungen spétestens ei-nen Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht,
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung zu kiindigen. Hierauf wird der
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
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	Laufzeit für Verbraucher i. S. v. § 13 BGB:
	Laufzeit für Kunden, die keine Verbraucher i. S. v. § 13 BGB sind:

	8. Online-Portal
	Der Lieferant stellt dem Kunden auf der Internetseite https://tarifkundenportal.sw-nuertingen.de/ ein Online-Portal zur Verfügung. Zusätzlich zur Übermittlung an die in Ziffer 1 angegebene E-Mail-Adresse kann der Lieferant dem Kunden über das Online-P...
	Der Kunde kann über das Online-Portal zudem den Arbeitspreis Energie nach Ziffer 4.1 des beigefügten Preisblatts für jede Stunde der 24 Stunden des nächsten Tages einsehen. An Freitagen oder an Werktagen vor einem Feiertag kann der Kunde über das Onli...
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	12. Werbung und Einwilligung
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	2. Informatorischer Gesamtarbeits- und informatorischer Gesamtgrundpreis (Stand: 01.08.2025)
	3. Zusatzkosten für die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem iMS auf Verlangen des Kunden
	4. Entgelt
	4.1. Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang den Arbeitspreis Energie. Der Arbeitspreis Energie bildet sich für jede Stunde neu und ist der nachfolgend beschriebene Spotmarktpreis für Lieferungen in dieser Stunde. Ist der maßgebende Spotmar...
	Der Spotmarktpreis ist der von der EPEX SPOT SE aus den Preisen der Day-Ahead-Auktionen am letzten Börsentag vor dem Tag der Lieferung ermittelte Tagesreferenzpreis für Stromlieferungen in der jeweiligen Stunde, umgerechnet in ct/kWh. Der Tagesreferen...
	Voraussichtlich ab Ende September 2025 werden die Day-Ahead-Auktionen von Stunden- auf Viertelstundenprodukte umgestellt, sodass sich der in den Day-Ahead-Auktionen ermittelte Preis ab dem 01.10.2025 für jede Viertelstunde ändert. Ab der Umstellung de...
	Der Kunde zahlt für den tatsächlichen Lieferumfang den Arbeitspreis Energie. Der Arbeitspreis Energie bildet sich für jede Viertelstunde neu und ist der nachfolgend beschriebene Spotmarktpreis für Lieferungen in dieser Viertelstunde. Ist der maßgebend...
	Der Spotmarktpreis ist der von der EPEX SPOT SE aus den Preisen der Day-Ahead-Auktionen am letzten Börsentag vor dem Tag der Lieferung ermittelte Tagesreferenzpreis für Stromlieferungen in der jeweiligen Viertelstunde, umgerechnet in ct/kWh. Der Tages...
	Unter Transparency Platform (entsoe.eu) werden die Spotmarktpreise in €/MWh veröffentlicht. Zur Umrechnung in ct/kWh, ist der veröffentlichte Spotmarktpreis durch 10 zu teilen. Der in ct/kWh umgerechnete Spotmarktpreis wird vom Lieferanten in dessen T...
	4.2. Zusätzlich zahlt der Kunde den in Ziffer Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. für die jeweilige Marktlokation angegebenen vertrieblichen Grundpreis sowie den Vertriebskostenaufschlag nach Ziffer Fehler! Verweisquelle konnte nicht g...
	4.3. Zusätzlich zahlt der Kunde für den tatsächlichen Lieferumfang die Preisbestandteile nach den Absätzen a) bis g) in der bei Belieferung jeweils geltenden Höhe. Die für das folgende Kalenderjahr geltende Höhe der Preisbestandteile nach den Absätzen...
	Im Einzelnen:
	a. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber für die Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführenden Netzentgelte.
	Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der ARegV, der StromNEV und sonstigen Bestimmungen des EnWG festgelegten und je...
	aa) Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber dem Lieferanten wirksam werden.
	bb) Bezieht der Kunde die Energie in einer anderen Spannungsebene als in Niederspannung, oder gilt für den Kunden ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 StromNEV oder ein singuläres Netzentgelt nach § 19 Abs. 3 StromNEV bzw. ändert sich dieses...
	cc) Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, von der Regulierungsbehörde festgesetzte Erlösobergrenze Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses Vert...
	dd) Ziffer 4.3 a) lit. cc) gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die Festlegung der Erlösobergrenze des dem Netz des Netzbetreibers vorgelagerten Netzbetreibers, sofern jene eine rückwirkende Änderung der Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers ...
	ee) Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden Ziffern 4.3 a) lit. bb) bis dd) werden jeweils mit dem für den jeweiligen Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB verzinst; dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist.
	ff) Bei mehreren Entnahmestellen bemisst sich der für den Leistungspreis maßgebliche Leistungsmaximalwert nach der zeitgleich summierten elektrischen Energie, welche der Kunde an den Marktlokationen der jeweiligen Entnahmestelle abnimmt, soweit und so...


	b. Das vom Lieferanten an den Messstellenbetreiber abzuführende Messstellenbetriebsentgelt.
	aa) Der Kunde schuldet dem Messstellenbetreiber nach den Vorgaben des MsbG grundsätzlich das Messstellenbetriebsentgelt, es sei denn, der Lieferant ist aufgrund einer vertraglichen, gesetzlichen oder regulierungsbehördlichen Regelung anstelle des Kund...
	Der Lieferant wird dem Kunden das zu zahlende Entgelt und den Umstand, dass dieses im Rahmen dieses Vertrags vom Lieferanten an den Kunden weiterberechnet wird, informatorisch mitteilen, soweit und sobald ihm diese Umstände bekannt sind. Der Lieferant...
	Der Lieferant berechnet das vom Kunden zu zahlende Entgelt im Rahmen von monatlichen Abschlägen bzw. tagesscharf.
	bb) Hat der Kunde die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem intelligenten Messsystem nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG vom Messstellenbetreiber verlangt und handelt es sich um eine Messstelle mit einem Jahresenergieverbrauch von bis zu 6.000 kWh, ...
	c. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden Konzessionsabgabe.
	Die Konzessionsabgabe wird von der jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis gegenüber dem Netzbetreiber für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbar...
	d. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende KWKG-Umlage nach § 12 EnFG
	Mit der KWKG-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Abwicklung der gesetzlichen Vorgaben zur Förderung der Stromerzeugung aus hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie zur Förderung des Ausbaus von Wär...
	Wenn der Kunde eine Privilegierung nach den Voraussetzungen des EnFG, z. B. §§ 21 bis 23, 30 oder 37 EnFG in Anspruch nimmt, wird er den Lieferanten unverzüglich über Art und Umfang der Privilegierung in Kenntnis setzen und auf Verlangen des Lieferant...
	Der Lieferant berechnet dem Kunden die KWKG-Umlage in der Höhe, in der sie dem Lieferanten vom Netzbetreiber für die Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt werden. Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers, die z. B. aufgrund einer unzulässigen ...
	e. Den vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlenden Aufschlag für besondere Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A).
	Der Aufschlag für besondere Netznutzung enthält die Kosten, die mit der § 19-StromNEV-Umlage ausgeglichen werden sollen, sowie den Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A).
	Mit der § 19-StromNEV-Umlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern aus der Verpflichtung entstehen, nachgelagerten Netzbetreibern Erlöse zu erstatten, die diesen entgehen, weil sie bestimmten Letztverbrauchern mit atypischem V...
	In die § 19-StromNEV-Umlage werden derzeit die Kosten, die mit der Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Sätze 9 – 11 EnWG ausgeglichen werden sollen, eingerechnet. Mit der Wasserstoffumlage werden Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern...
	Mit dem Aufschlag für besondere einspeiseseitige Netznutzung werden die Kosten ausgeglichen, die den Übertragungsnetzbetreibern aus der Wälzung EE-bedingter Mehrkosten durch nachgelagerte Netzbetreiber entstehen.
	Der Kunde trägt die einzelnen Umlagen bzw. Aufschläge, die derzeit gemeinsam als Aufschlag für besondere Netznutzung erhoben werden.
	f. Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber zu zahlende Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i. V. m. § 12 EnFG.
	Wenn der Kunde eine Privilegierung nach den Voraussetzungen des § 17f EnWG i. V. m. §§ 12, 21 ff. EnFG in Anspruch nimmt, wird er den Lieferanten unverzüglich über Art und Umfang der Privilegierung in Kenntnis setzen und auf Verlangen des Lieferanten ...
	Der Lieferant berechnet dem Kunden die Offshore-Netzumlage in der Höhe, in der sie dem Lieferanten vom Netzbetreiber für die Belieferung des Kunden in Rechnung gestellt wird. Etwaige Nachforderungen des Netzbetreibers gegen den Lieferanten, die aufgru...
	g. Die Stromsteuer.
	Der Kunde versichert dem Lieferanten, Letztverbraucher i. S. d. StromStG zu sein. Er schuldet dem Lieferanten dann grundsätzlich den vollen Steuersatz.
	Sofern der Kunde geltend macht, dass er zu einer stromsteuerbefreiten oder -ermäßigten Stromentnahme berechtigt ist, wird er dies dem Lieferanten spätestens drei Werktage vor Aufnahme der Belieferung bzw. – wenn der Lieferant den Kunden bereits belief...
	Einen späteren Wegfall der Befreiung, Begünstigung oder Versorgerstellung teilt der Kunde unverzüglich mit. Ab dem Zeitpunkt des Wegfalls erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die Stromsteuer in der bei Belieferung jeweils geltenden Höhe.
	h. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 4.3 c) bis g) und 4.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Meh...

	4.4. Ist eine nach diesem Vertrag vom Kunden zu tragende Steuer, Abgabe, Umlage oder sonstige hoheitlich auferlegte Belastung negativ, reduziert sich das für die gelieferte Energie zu zahlende Entgelt in entsprechender Höhe.
	4.5. Hat der Kunde die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit einem intelligenten Messsystem nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG vom Messstellenbetreiber verlangt, zahlt er zusätzlich die einmaligen Kosten für die vorzeitige Ausstattung der Messstelle mit ...
	4.6. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 4.1 bis 4.3 und 4.5 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus Ziffer 1.10.
	4.7. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach vorstehenden Ziffern zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	4.8. Der Lieferant ist verpflichtet, den vertrieblichen Grundpreis nach Ziffer Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. sowie den Vertriebskostenaufschlag nach Ziffer Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. – nicht hingegen die ...



	1.1. Vertrieblicher Grundpreis und Arbeitspreis Energie 
	nach Maßgabe von Ziffer 4.1
	Arbeitspreis Energie
	3,360 ct/kWh
	1.2. Vertriebskostenaufschlag
	1.3. Netzentgelte
	8,60 ct/kWh
	Arbeitspreis Netz
	5,42 €/Monat
	Grundpreis Netz
	1.4. Entgelt für Messstellenbetrieb 
	1.5. Konzessionsabgabe
	1.6. KWKG-Umlage 
	1.7. Aufschlag für besondere Netznutzung
	1.8. Offshore-Netzumlage
	1.9. Stromsteuer
	1.10. Umsatzsteuer 
	2.1. Informatorischer Gesamtarbeitspreis
	2.2. Informatorischer Gesamtgrundpreis
	Einmalige Kosten für den Fall der vorzeitigen Ausstattung von Messstellen mit einem iMS auf Verlangen des Kunden (§ 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG) nach Ziffer 4.5. Der Bruttopreis beinhaltet die Umsatzsteuer (zurzeit 19 %).
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